
 

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration 

Beschluss der Kita - Vertragskommission nach § 26 Landesrahmenvertrag 
 ‚Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen‘ am 18.04.2018 

 

 

Eckpunkte für eine befristete Öffnung des Berufsfeldes Kita  

für eine zusätzliche Personalgruppe 

 

Vor dem Hintergrund des hohen Zusatzbedarfs an pädagogischen Fachkräften in den nächs-

ten Jahren und der sich abzeichnenden Engpässe auf dem Arbeitsmarkt sollen neben den in 

der sog. „Positivliste“ genannten Berufsabschlüssen und Voraussetzungen weitere Perso-

nengruppen für eine Tätigkeit im Kita-Bereich gewonnen werden. Diese Personen erfüllen 

derzeit nicht die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 3 LRV.  

 

Eckpunkte/Voraussetzungen 

 Die Personen sind mindestens 18 Jahre alt und verfügen mindestens über einen Haupt-

schulabschluss bzw. über einen als gleichwertig anerkannten Bildungsabschluss. 

 Zusätzlich ist eine Vorqualifizierung in Pädagogik der Kindheit und Entwicklungspsycho-

logie im Umfang von insgesamt mind. 160 Stunden und eine einschlägige Praxistätigkeit 

im Umfang von mind. 160 Stunden innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn des Ein-

satzes in einer Kita erforderlich.  

 Für Personen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, wird eine Qualifizierung angebo-

ten, die innerhalb von zwei Monaten 320 Zeitstunden umfasst (Theorie- und Praxisanteil 

jeweils 50 %). Die Qualifizierung ist in den ersten beiden Beschäftigungsmonaten zu ab-

solvieren.1 Während dieser Zeit ist ein Einsatz in der Kita nur als Praktikant/in möglich. 

Die Qualifizierung schließt mit einem Kolloquium oder einer Prüfung ab. Die erfolgreiche 

Teilnahme ist obligatorisch für den Einsatz als Zweitkraft. Anrechnung auf den Fachkraft-

schlüssel im Umfang von max. 90 % der Arbeitszeit. 

 Anstellung in diesem Rahmen nur als Zweitkraft. 

 Das übliche Gehalt liegt unterhalb dem einer Sozialpädagogischen Assistentin bzw. As-

sistenten. Tarifliche Regelungen bleiben davon unberührt. 

 Der Anteil dieser Personengruppe an dem über die Kita-Entgelte finanzierten Personal-

volumen (Erziehungspersonal) beträgt max. 10 %. Kleine Kitas mit bis zu 50 betreuten 

Kindern, welche einen erhöhten Leitungssockel erhalten, können höchstens eine Person 

dieser Gruppe beschäftigen. Der Beschäftigungsumfang dieser Personengruppe wird auf 

das Beschäftigungsvolumen des Erziehungspersonals, welches auf Grundlage der „Posi-

tivliste“ oder aufgrund einer Ausnahmegenehmigung der Kita-Aufsicht beschäftigt wird, 

                                                           
1 Die praktische Tätigkeit wird anteilsmäßig durch den Beschäftigungsträger vergütet (50 % der späteren Vergü-
tung für eine Vollzeitbeschäftigung). Die Ausbildungsmaßnahme wird durch die BASFI finanziert. 
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angerechnet. Das Beschäftigungsvolumen dieser drei Gruppen darf somit 25 % des Be-

schäftigungsvolumens des pädagogischen Personals nicht übersteigen. 

 Die Maßnahme ist zunächst zeitlich für drei Jahre begrenzt (01.01.2018 bis 31.12.2020). 

In diesem Zeitraum können geeignete Personen im Rahmen dieser Maßnahme einge-

stellt werden. 

 Im 3. Quartal 2020 wird vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Beschäftigungsträger, 

der Ausbildungsschulen und der Situation auf dem Arbeitsmarkt geprüft, ob die Maß-

nahme fortgesetzt werden soll.  

 Den über diese Regelung eingestellten Personen wird die Chance eröffnet, eine berufs-

begleitende Weiterbildung an der Berufsfachschule für Sozialpädagogische Assistenz 

(SPA) aufzunehmen. Personen mit einem Hauptschulabschluss müssen als Vorausset-

zung für die Aufnahme in die SPA-Ausbildung eine dreijährige berufliche Praxis in einem 

einschlägigen Bereich sowie die Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen im Umfang 

von zusätzlich 320 Stunden (insgesamt 480 Stunden) nachweisen. Im Rahmen einer  je-

weils 45-minütigen  schriftlichen  Prüfung ist das Vorliegen von Deutschkenntnissen auf 

dem Niveau B 2 nachzuweisen (oder ein entsprechendes Zertifikat vorzulegen). Zudem 

sind nach Maßgabe der zulassenden Schule ggfs. entsprechende Kompetenzen in Ma-

thematik und Englisch nachzuweisen.  

 Sollte vor Ablauf von 4 ½ Jahren nach Beginn der Tätigkeit keine (berufsbegleitende) 

SPA-Ausbildung aufgenommen worden sein, ist eine weitere Anrechnung der Arbeitszeit 

auf den Fachkraftschlüssel nicht mehr zulässig.  

 Die Verantwortung für die Einstellung geeigneten Personals liegt beim Kita-Träger. Eine 

Ausnahmegenehmigung der Kita-Aufsicht ist nicht erforderlich. 

 

Die  Umsetzung dieser Maßnahme eröffnet für Teilnehmerinnen und Teilnehmer spezieller 

Hamburger Qualifizierungsmaßnahmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Halboffenen 

Angebote in Flüchtlingsunterkünften sowie Tagesmüttern und -vätern die Perspektive einer 

dauerhaften Beschäftigung im Kita-Bereich. 

 


